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Behandlung Zuständigkeit 
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KFP  X 
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Kurztitel 
 
Straßenbenennung "Griebener Weg" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt  
 
Der Stadtrat beschließt die Benennung der Straße im B-Plangebiet 111-5 (Milchweg/ 
Birkenweiler 4. Gartenweg) als 
 
                   „Griebener Weg“ 
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit  FB 62 Pflichtaufgabe x ja  nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2014 JA  NEIN x 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   



3 

 

III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 62 

Sachbearbeiter 
Maik Spirgatis, Tel.: 5180 

Unterschrift AL / FBL 
Herr Neumann 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r) VI Unterschrift                             Herr Dr. Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 22.05.2014 
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Begründung: 
 
Mit der Bebauung im B-Plangebiet 111-5 (Milchweg/ Birkenweiler 4. Gartenweg) ergibt 
sich, im Hinblick auf eine sinnvolle Hausnummerierung, die Notwendigkeit einer 
Straßenbenennung. 
 
Die Namensgebung „Griebener Weg“ fügt sich in die vorhandene Benennung in diesem 
Gebiet, vorwiegend nach Orten und Städten der Altmark (z. B. Ringfurther Weg, Kehnerter 
Weg, Uchtdorfer Weg, Klötzer Weg, Tangerhütter Weg), in die Umgebung ein und wird 
von der AG Straßennamen und Hausnummerierung empfohlen.  
 
Die Ortschaft Grieben mit ca. 800 Einwohnern ist ein Ortsteil der Stadt Tangerhütte und 
liegt westlich der Elbe in der Nähe der Städte Tangerhütte und Tangermünde, die 
Kreisstadt Stendal ist etwa 25 km entfernt. 
 
Die erforderliche Begrenzung ist aus dem anliegenden Auszug der Stadtkarte zu 
entnehmen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Scananlage – DS0022/14   Auszug Stadtkarte 
 
 


